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A Bekanntmachungen des Landkreises Diepholz 
 

Allgemeinverfügung des Landkreises Diepholz 
- 39/21/21 - 

 
Tierseuchenbehördliche Allgemeinverfügung 

zum Schutz gegen die Geflügelpest bei Nutzgeflügel 
 
 

Aufgrund § 44 der Geflügelpest-Verordnung wird der mit der Allgemeinverfügung zum Schutz gegen 
die Geflügelpest vom 28.05.2021 (39/21/19, Amtsblatt Nr. 39/2021) festgelegte Sperrbezirk in Teilen 
der Gemeinden Stuhr und Weyhe mit Wirkung zum 18.06.2021, 0:00 Uhr, aufgehoben. 
 
Das obige Gebiet ist nunmehr Teil des mit Allgemeinverfügung 39/21/19 (Amtsblatt Nr. 39/2021) vom 
28.05.2021 eingerichteten Beobachtungsgebietes. Es gelten damit die Regelungen für Beobach-
tungsgebiete (siehe unten). 
 
Die Allgemeinverfügung tritt am 18.06.2021 in Kraft. 
 
Auf Grundlage der §§ 41 Abs. 4 Satz 4, 43 Abs. 1 VwVfG gilt ein Verwaltungsakt zwei Wochen nach 
der ortsüblichen Bekanntmachung als bekannt gegeben. In einer Allgemeinverfügung kann ein hier-
von abweichender Tag bestimmt werden. Von dieser Möglichkeit wird unter Berücksichtigung von § 44 
der Geflügelpest-Verordnung hiermit Gebrauch gemacht. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage vor dem Verwaltungs-
gericht Hannover, Leonhardtstraße 15, 30175 Hannover schriftlich oder zur Niederschrift des Ur-
kundsbeamten der Geschäftsstelle oder in elektronischer Form (§ 55 a Abs. 1 bis 6 Verwaltungsge-
richtsordnung sowie Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen 
Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Behördenpostfach vom 24.11.2017) erhoben 
werden. 
 
Diepholz, 17.06.2021 
Landkreis Diepholz 
Der Landrat 
in Vertretung 
Tammen 
 
 
 
 
 
 
Allgemeine Hinweise: 
Jeder Verdacht der Erkrankung auf Geflügelpest ist unter der Telefonnummer 05441-976-1862 sofort 
zu melden. 
Die Haltung von Geflügel (Hühner, Enten, Gänse, Fasane, Perlhühner, Rebhühner, Tauben, Truthüh-
ner, Wachteln oder Laufvögel) muss bei der zuständigen Behörde angezeigt sein (§ 26 Viehverkehrs-
verordnung). Wer dies bisher noch nicht gemacht hat und über keine Registriernummer für seinen 
Geflügelbestand verfügt, sollte die Anzeige über das Veterinäramt unverzüglich nachholen.  
Auf die Einhaltung der Biosicherheitsmaßnahmen (§§ 3, 5 und 6 Geflügelpest-Verordnung) wird 
ausdrücklich hingewiesen. 
 
 
 

Rechtsgrundlagen: 
 Verordnung zum Schutz gegen die Geflügelpest (Geflügelpest-Verordnung) 
 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) 
 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) 
in der jeweils geltenden Fassung 
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Hinweise für das Beobachtungsgebiet: 
 Tierhalter haben der zuständigen Behörde unverzüglich die Anzahl der gehaltenen Vögel un-

ter Angabe ihrer Nutzungsart und ihres Standorts und der verendeten gehaltenen Vögel, so-
wie jede Änderung anzuzeigen. 

 Gehaltene Vögel, frisches Fleisch von Geflügel und Federwild, Eier sowie von Geflügel und 
Federwild stammende sonstige Erzeugnisse sowie tierische Nebenprodukte von Geflügel dür-
fen weder in einen noch aus einem Bestand verbracht werden. 

 Der Tierhalter hat unabhängig von der Größe eines Bestands oder einer sonstigen Vogelhal-
tung sicher zu stellen, dass  

o die Ställe oder die sonstigen Standorte des Geflügels von betriebsfremden Personen 
nur mit betriebseigener Schutzkleidung oder Einwegkleidung betreten werden und 
dass diese Personen die Schutz- oder Einwegkleidung nach Verlassen des Stalles 
odersonstigen Standorts des Geflügels unverzüglich ablegen, 

o Schutzkleidung nach Gebrauch unverzüglich gereinigt und desinfiziert und Einweg-
kleidung nach Gebrauch unverzüglich unschädlich beseitigt wird, 

 Gehaltene Vögel zur Aufstockung des Wildvogelbestands dürfen nicht frei gelassen werden. 
 Die Durchführung von Geflügelausstellungen, Geflügelmärkten oder Veranstaltungen ähnli-

cher Art ist verboten. 
 Transportfahrzeuge und Behälter, mit denen gehaltene Vögel, frisches Fleisch von Geflügel, 

tierische Nebenprodukte von Geflügel, Futtermittel oder sonstige Materialien, die Träger des 
hochpathogenen aviären Influenzavirus sein können, befördert worden sind, sowie Fahrzeu-
ge, mit denen ein Bestand mit gehaltenen Vögeln befahren worden ist, sind unverzüglich nach 
jeder Beförderung nach näherer Anweisung der zuständigen Behörde zu reinigen und zu des-
infizieren. 

Ausnahmen von den Schutzmaßregeln des § 21 und des § 27 der Geflügelpest-Verordnung können 
gem. §§ 22 bis 24 und §§ 28 und 29 Abs. 1 und 2 der Geflügelpest-Verordnung genehmigt werden. 
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